
433 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XITI. GP 

16. 8. 1972 

Regierungsv orlage 

ABKOMMEN 
zwischen der Republik österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
gegenseitige Anerkennung der amtlichen 

Punzen auf Uhrgehäusen aus Edelmetall 

Der Bundespräs~dent ,der Republik österreich 
und 

Der Schweizer~scheBundesrat, 

vom Wunsche gele1tet, den Austausch von Uhr
gehäusen zu fördern und zu erleichtern, sind 
übereingekommen, ein Abkommen zu schließen, 
und haben hiefür zu ihren Bevollmäch<tigten 
ernannt: 

Der BUilidesprä'si.dent ,der Republik österreich 
Herrn Dr. Hans Heller, MiIlltstel"ia:lrat ~m Bundes-

ministerium für Finanzen, 

·der Schweizer1sche Bundesra't 
Herrn Dr. Charles Lenz, Oberzolldi,rektor. 

Die ß.evollmächtligten haben nach Austausch ihrer 
in guter und gehöriger Form befundenen Voll
machten folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Im Sinne dieses A:bkommens bedeuten ,die 
Begriffe: 
1. "t:5.stel"reichilsches Gesetz" da·s BUilidesgesetz 

vom 24. Februar 1954 über ,den Feingeha:k 
·der EdelmetaUgegenstände (Punzierungsgesetz); 

2. "Schweizerisch.es Gesetz" ,das Bundesgesetz vom 
20. Juni 1933 über die KOilitrolle ,des Verkehrs 
mit Edelmetallen und Edelmetallwaren; 

3. "Uhrgehäuse" jede aus Gold, Silber oder 
PlatJin herges-tellte Umschließung eines Uhr
werkes mit oder ohne Werk; 

4. "Namenspunze" die im § 4 .des österreichischen 
Gesetzes _ vorgesehene Namenspunze oder das 
amtIich bewilligte Fabrikszeichen des Erzeu
gers; "Fcingeha:ltlspunze" ·die im § 12 des 
gleichen Gesetzes vorgesehene FeingehaLts
punze; 

5. "Verantwortlichkeitsmarke" die im Artikel 9 
des schweizerischen Ge·setzes vorgesehene 
Marke; "amtlicher Stempel" den im Artikel 15 
Ides gleichen Gesetzes v01"1gesehenen amtlichen 
Stempel (Punze). 

Artikel 2 

(1) österreichische Uhrgehäuse, ,die im Zeit
punkt ihrer Einfuhr ,in die Schweiz die Namens
punze und ,die J;leingehaJ1tJspunze 'traigen, müssen 
nicht mit dem amtlichen Stempel versehen wer
den, sofern 'sre den übrigen Bestimmungen ides 
schweizel"ischen Gesetz,eseilitsprechen. 

(2) Schweizel"ische Uhrgehäuse, ,die !im Zeit
punkt ihrer Einfuhr nach österl"eich die V er
antwortl<ichkeitsmarke und den amtlichen Stem
pel aufweisen, müssen nicht mit der Feingehalts
punze versehen werden, sofern sie den übrigen 
Bestimmungen des österreichilschen Gesetzes ent
sprechen. 

(3) Den Uhrgehäusen gleichgestel1t sind die 
mit solchen fest verbun!denen AnsMzbäIllder aus 
Gold, Silber oder Platin, wenn 'sie die in den 
Absätzen 1 oder 2 vorgesehenen Punzen und 
BigenschaftJen aufweisen. 

Artikel 3 

Dais österreich·isme Hauptpunzierungs- und 
Probieramt Uilid das schweiZJeriische Zen'tralamt 
für Bdelmetallkontrolle -stellen einander sogLeich 
nach Inkraf,t>treten ,dieses A:bkommens Abbildun
gen der in ihl"em Staat vor,geschriebenen amt
lichen Stempel und Ferngeha:ltspunzen zu. 

Artikel 4 

Aus dem Gebiet einer Ve11tra,gspartei stam
mende Uhrgehäuse, .die ,sich bei ,der Kontrolle 
durch ,die zu~tändige VerwaltJung ,der ainderen 
Vertragspa,rtei a1sderen gesetzlichen Vorsch,rif>ten 
nicht ennsprechend erweisen, werden an den 
Exporteur zurückgeWliesen. Die zustänKlige Ver
waltung der anderen Vertragsparteii1st hievon 
zu verständigen. 
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Artikel 5 

(1) Zur überprüfung :des Feingehaltes eines 
Uhrgehäillies iSlt die StrichprO'be anzuwenden. In 
Zweifelsfällen sind analytische VO'rproben auf 
kleinen Mengen durch Spänen oder Fei<len ent
nommenen Probegutes 'durchzuführen. Wiird der 
ungenügende Feingehak bestä'tilgt, sO' ist 1/4 g ,des 
Gegenstandes ,ana:lytltsch zu prüfen. 

(2) Die analy<ciJschen P,roben sind nach fol
genden Methoden durchzuführen: 
- für GO'ld: gravimetrisch, durch Ku

pellatiO'n und Trennung 
mit Salpetersäure; 

- für Silber: 'trtrrmetrLsch, durch Auf
lösung lin Salpetersäure 
und T,itrierung mit 
N atfliumchloddlösung 
(nach Gay-Lussac) oder 
'I1iurierung mit Ammo
nium- oder Kalium
thiO'cyanadösung unter 
Verwendung vO'n Eisen
(III)ammO'niumsulfat als 
IndikatO'r (nach VO'I-

- für Platin: 
hard); 
gravimetrisch, durch Auf
lösen in Königswasser, 
Fällung mit(-AmmO'nium
chlO'rid und Hitzereduk
tiO'n zu metallischem 
Platin. 

MitgefäUtes oder initge
r]ssenes Ir.iidium wird ils 
Platin gezählt. 

(3) Als Prohetoler,anzen werden folgende 
Mmus-Abweichungen z:ugel ass en : 

für GoLd und Silber:bis 1 Tausendstel, 
- für Platin: bis 2 Tausendstel. 

(4) Bei allen Feingeh3lhsbeanstandungen ist eine 
Vergleichsprobe (Testprobe) mitzuführen. Bei 
Gold ist das PrO'beresuItait auf ein Zehntausend
stel, bei Silber und Platin auf ein Tausendstel 
gen:au anzugeben. 

(5) Die Re~ierungen ,der be~den Vel'trags
pal'teien können andere Brüfmetthoden zulassen. 

Artikel 6 

(1) Eine Gemi,schte KO'mmrssion, die sO' bald 
als mögLich nach Idem Inkr~fttreten des Ab
kO'mmens gebildet wird, hat zur Aufgabe: 

a) euwaige Vorsch>läge zur Abänderung ,dieses 
Abkommens O'der zur ZuIassung neuer 
Prüfmethoden auszual'be~ten; 

b) SchW'~erigkeiten zu lösen, ,die sich aus der 
Durchführung des AibkO'mmens ergeben 
könnten. 

(2) Die KO'mmiSision besteht aus einer öster
reichischen und einer schweizerischen Delegation 
vO'n je dl'ei Mittgliedern. Die MitgLieder ,der 
Kommi>SlSiO'n können sich von Sachverständigen 
begleiten la:ssen. 

(3) Die KommiSlsiO'ntrirtt auf Verlangendes 
VO'rsitzenden e!iner DelegaltliO'n zusamIllen. 

Artikel 7 

(1) Dieses AbkO'mmen beda'rf der Ratifikation. 
Die Ratifik!ationsurkunden 'sollen sO' baM wie 
möglich ,in Bern aus~etlauscht wer,den. 

(2) Dieses AbkO'mmen 'truot einen MO'nat,nach 
Austausch der Ratifika'tionsurkunden in Kmft. 

(3) Dieses AbkO'mmen kann jederzeit 'schl'ifdich 
gekündigt weI1den und tri,tlt ein Jahr nach seiner 
Kündigung a,ußer Kraft. 

Zu Urkund <dessen haben die BevO'llmächtigten 
beider Sta,aiten dieses AhkO'mmen unterzeichnet. 

Geschehen ,in Wien am 14. Februar 1972 in 
dO'ppeLter Urschl'ifit. 

Für dlie Republik österreich: 

Dr. Heller 

Für die Schweizerische Eidgenüssenschaft : 

Dr. Lenz 
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Erläuterungen 

Der gemäß. § 5 ·des PunZlierungs~esetzes, BGBi. 
Nr. 68/1954, vom BunJdesminister für Finanzen 
bes·teUte Punz:i:erungsbeirat hat im Interesse ,der 
Förderung der UberaiIisierung' ,des Handels ein 
Abkommen mit der Schweiz empfohlen, das idie 
gegenseiti~e Anerkennung ,der Punzierung von 
Uhren (Uhl'gehäuse) aus EdeLmetall vOl'sieht. 

BereLOS seit Jahren sind B·emühungen im Gange, 
sowohl zWliJschen den M]tJgl'~edstaaJt:ender EFT A 
aIs auch der EWG die PunZlierungsvorschriften 
für EdeimetaUgegenstände zu vereinheiltltichen, 
zumindest aber die Feingehailuspunzierung hei 
Expol'twaren aus ,dem Herkunftsland anzue'r
kennen. 

Nach ,dem gehenden Punzierungsgesetz müs~en 
in östen.~eich ,alle zum Verkauf gelangenden in
und aus'ländischen Edelmetallwaren (einschließlich 
Uhrgehäuse) auf ihre Feingehaltslegierung über
prüft und punz,iem werden. Dies'e obli'gatorische 
Punzierung bes.teht in den meisten Ländem; nach 
dem schweizerischen Punzierungsgesetz gii1t sie 
aHerdings nur für Uhren aus Edelmetall, wo
gegen Armbänder undsonSitiger 'Schmuck aus 
Gold, Silbe'r oder Pla:tJin fr.eiwtllig zur amdichen 
Punzierung vorgelegt weroen können. 

über das "Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Schweizerischen Eidgenossen
schaft über die gegeITse~ti:ge Anerkennung der 
amtltichen Punzen auf UhrgehäUis,en aus Edel
meuaH" wuflde Einvernehmen mi!t den zuständi
gen schweXz'erischen Stellen erzielt. Das Abkom
men entspricht ,dem Grul1!dsatz,die F!reizügigkeit 
des HandeLs zu fÖI1dern. 

Der wesenltliche Inhalt des Abkommens be
steht ,darin, daß aus der Schweiz eingeführte 
Uhren, denen Uhngehäuse die amtliche schwei
zefi.sche Feingeha:ltspunze trä~t, nicht noch ein
mal ,in österreich mit ,einer Feingehaltspunze 
versehen wel"den müssen. Um Mißbräuche aus
zuschLießen, finden jedom ,durch die Punzierungs
ämter ,in heiden U~ndern KontroHen statt. Da 
die Anerkennung der amtlichen Punzierung aus 
dem Herkunf,ts1and (Smweiz bzw. ö.stel'reich) 
eine AJbweichung von § 6 Ahs. 1 ,des PunZJie
rungsgesertzes bedeutet, ist das im El1!t,wurf vor
l~egende Abkommen gesetzes:indernder Nawr 

uno bedarf der pa:rlamental1i:~chen Genehmigung 
sowie ,der Ratifikabion durch den Bundespr:isi
denten. Es bedarf ebenso der Genehmigung durch 
den Schweizerischen Bundesrat mirt nachfolgender 
Ratifibcion. 

Zu den einz;dnen Artikeln ,des ,im Entwurf 
vorliegenden Abkommens ~il'd bemerkt: 

Zu Artikel 1: 

In österreich gilt das Punzierungsgesetz vom 
24. Feber 1954, BGBI. Nr. 68, in der Fassung 
der BGBl. NI'. 184/1965 und 222/1967. 

In der Schweiz gilt das Bunde1!gesetz über die 
Kontrolle ,des Verkehrs mit BdelmetaMen und 
Edelmetal:lwar,en vom 20. Juni 1933. 

Zu Artikel. 2: 

Dre amtlichen $Ibempel (Feingehakspunzen) 
werden in beiden Ländern anerkannt, sodaß eine 
neuerliche Punzierung in O~terreich bzw. ~n ,der 
Schweiz entfäUt. 

Die gegense~bige Anerk,ennung der amtlichen 
Stempel bedeutet jedoch nich,t die Anerkennung 
und übernahme der gesamtengesetz1ichen Be
s·timmungen für Edelmetalle ,aes anderen Ver
tragss;taates. Jede Vertragspartei v<edangt nach 
wie vor, daß die eingefühl'ten Uhrgehäuse in 
bezug auf Feingehalt, Toleranz usw. ihren 
eigenen VOl'schriften ent'spl'echen. Jeder Ver
tngsstaat behäl:t daher auch das Recht (vgi. 
Art. 4), die aus dem andel'en Verltragss;taat kom
menden Uhrgehäuse zu kontrollieren und 
gegehenenf,aHs zurückzuweisen. 

Gemäß Abs. 3 ist aum diesmweizerisme bzw. 
östel'reichische Punzierung auf einem mi't ,der 
Uhr fest V1erbundenen Arrnband aus Gold, Silber 
oder Natin anzuerkennen. Da in der Schweiz 
nur für Uhren die obligator~sme Punzierung vor
geschl'ieben ,j<st, ~st anzunehmen, daß auch Ansatz
bänder der E,i:nfachhe~t halber bereits in ,der 
Schweiz punziel1t weIlden, andernfaills müßten sie 
in ÖsteHeich amtlich punziert weroen. öster
reichische Uhrgehäuse mit Ansatzbändern unter
liegen hingegen berei~s hier der amtlichen Punzre
rung. 
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Zu Artikel 3: 

Die Abbadungen ,der in Österreich vor-ge
schriebenen amtlichen S~empel bzw. Feingehalits
punz;en sind. in der DurchführungsveroI1druung 
zum Punz;ierun~sgesetz, BGBL Nr. 385/1967, ent
halten. 

Zu Artikel 4: 

Die Einhaltung der BestJimmungen des im Ent
wurf vorliegenden Abkommens wird in ibeilden 
Ländern von den Punzierungsbehörd.en kontrol
liel't. 

Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel enthält technische Details 'der 
F.eingeha:ltsüherprüfungsmethdden. 

rei:bungslose Abwicklung ,der ,ge~roffenen Verein
barungen Isorgen. Sie wird. nur bei Bedarf zu
sammentreten. 

Zu Artikel 7: 

Da die Anerkennung der amtlichen Punzierung 
aus dem HerkunftJsland (Schweiz hzw. Öste-r
reich) eine Abweichung vom geltenden Putllzie
rungsrecht (§ 6 Abs. 1 ,des PunmeI1ungsgesetzes,' 
EGEL NT. 68/1954) bedeUJtet, ist das im Entwurf 
vorliegende Ahkommen gesetzes ändernder Natur 
und bedarf Ider parlamemarischen Genehmigung 
und Ra'bifikation. Es bedarf gleichfaiHs der Ge
nehmigung durch ,den Sch,werzer-]schen Bundesro.t 
mit nachfdLgender RaotlifikaitJion. 

Zu Artikel 6: Das Abkommen kainn jederzeit schI1ifdich ge
Eine Gemischte Komm~ssion, bestehend aus kündigt wenlen und tri1Jt ein Jahr nach seiner 

je drei FachileutJen beider Länder, soll für die Kündigung außer Kr:aft. 
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